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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schmidt, 

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Gemeinderates,  

 

die Stellungnahmen der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der Öffent-

lichkeit und der benachbarten Gemeinden aus den Verfahren gemäß §§ 2 (2), 3 (1) und 

4 (1) BauGB liegen vor. Die Ergebnisse sind durch den Planungsausschuss der Gemeinde 

Wachtberg zu bewerten, abzuwägen und im weiteren Verfahren zu beachten.“ 

 

Folgende eingebrachte Anregungen sind zu würdigen: 

I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB ............................ 4 

1. Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische 

Krisenentwicklung, Postfach 1551, 53705 Siegburg, Schreiben vom 11.12.2023 4 

2. Rhein-Sieg-Kreis, Amt 38.10 Bevölkerungsschutz, Brandschutzdienststelle, 

Postfach 1551, 53705 Siegburg, Schreiben vom 17.11.2023 ......................... 10 

3. Bezirksregierung Düsseldorf, Stabsstelle Brand- und Zivilschutz, Postfach 300865, 

40408 Düsseldorf, Schreiben vom 27.11.2023 ............................................. 11 

4. Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung Ville-Eifel, 

Jülicher Ring 101-103, 53879 Euskirchen, E-Mail vom 16.01.2024 ................. 14 

5. Geologischer Dienst NRW, Landesbetrieb, 40208 Düsseldorf, Schreiben vom 

30.11.2023 .............................................................................................. 16 

6. Landwirtschaftskammer NRW, Gartenstraße 11, 50765 Köln, Schreiben vom 

21.12.2023 .............................................................................................. 19 

7. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung West, PTI24 BB4, 

Bonner Weg 100, 53113 Bonn, E-Mail vom 16.11.2023 ................................. 20 

8. e-regio GmbH & Co. KG, Netzplanung Gas / Wasser, Rheinbacher Weg 10, 53881 

Euskirchen, E-Mail vom 19.12.2023 ............................................................. 22 

9. Vodafone West GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, E-Mail vom 

11.12.2023 .............................................................................................. 23 

10. BUND Rhein-Sieg, Steinkreuzstraße 4, 53757 St. Augustin, Schreiben vom 

19.12.2023 .............................................................................................. 24 

11. NABU Kreisgruppe Bonn, Waldstraße 31, 53913 Swisttal, Schreiben vom 

13.12.2023 .............................................................................................. 32 

12. Gemeinde Wachtberg, Stabsstelle Brand- und Zivilschutz, Rathausstraße 34, 

53343 Wachtberg, Schreiben vom 04.12.2023 ............................................. 35 

13. RSAG AöR, Pleiser Hecke 4, 53721 Siegburg, Schreiben vom 24.11.2023 ....... 36 

14. Kath. Kirchengemeinde St. Augustin-Wachtberg, Am Bollwerk 7, 53343 

Wachtberg-Berkum, Schreiben vom 23.11.2023 ............................................ 37 

15. LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Abteilung Denkmalschutz/ 

Praktische Bodendenkmalpflege, Endenicher Straße 133, 53115 Bonn, E-Mail vom 

07.02.2024 .............................................................................................. 39 
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16. Gemeindewerke Wachtberg, AÖR, Auf dem Krummgraben 5, 53343 Wachtberg, 

Schreiben vom 13.02.2024 ......................................................................... 42 

Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Kommunen ohne 

Anregungen oder Bedenken ......................................................................... 46 

II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 

3 (1) BauGB ............................................................................................ 47 

1. Bürgerbeteiligung am 05.12.2023, Protokoll vom 04.01.2024 ......................... 47 

III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB ................................................ 51 

1. Stadtverwaltung Meckenheim, Fachbereich 61 Stadtplanung Liegenschaften, 

Postfach 1180, 53333 Meckenheim, Schreiben vom 30.11.2023 .................... 51 
 

Die Stellungnahmen werden zunächst zusammengefasst (kursiv gedruckt), danach erfolgt 

die Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einem Beschlussvorschlag. Dem 

Abwägungsdokument ist eine Zusammenstellung aller Stellungnahmen beigefügt 
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I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 (1) BauGB 
 

1. Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Krisenentwicklung, Postfach 1551, 53705 Siegburg, 

Schreiben vom 11.12.2023  

Seitens des Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Krisenentwick-

lung werden folgende Stellungnahmen abgegeben: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

Um eine der Umgebung angepasste Bauweise zu 

bewahren, gleichzeitig aber moderne Bauformen zu 

ermöglichen ist eine separate Höhenbeschränkung 

für Gebäude mit Flachdächern ein effektiver Weg. 

Gleichzeitg sollten Staffelgeschossen gegenüber der 

Fassade mindestens 1 Meter zutrücktreten, um eine 

Fassadengliederung zu erreichen. 

 

 

Abwägung: 

Aus Gründen der Rechtssicherheit und im Sinne der 

Energiewende ist es sinnvoll, die Festsetzung zu So-

laranlagen zu streichen und damit die beschriebenen 

Vorschriften der Landesbauordnung NRW gelten zu 

lassen. 
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Abwägung: 

Konkrete Regelungen dieser Art existieren für die an-

grenzende Bebauung ebenfalls nicht bzw. nicht in re-

levanter Form. Eine zunehmende planerische Ein-

schränkung müsste gut begründet sein und ist vor-

liegend nicht Ziel der Planung, welche auch modern 

gestaltete, bauliche Entwicklung zulassen möchte. 

 

 

 

Abwägung: 

Eine Straßenplanung ist vorgesehen und wird eine 

ausreichende Bemessung der Verkehrsflächen 

sicherstellen. Aufgrund des aktuellen 

Planungsstands können keine Aussagen über 

mögliche verkehrsberuhigende Maßnahmen 

getroffen werden. 
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Die Sicherung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechts 

des Flurstücks 339 über das Flurstück 340 ist sinn-

voll und sollte ergänzt werden, um möglichen späte-

ren Konflikten zur Erschließung des Flurstücks vor-

zubeugen (Notwegerecht). 

 

 

 

 
 

 

Abwägung: 

Für das Plangebiet wurde ein Geruchsgutachten 

erstellt: „Gutachterliche Stellungnahme zu den 

Geruchsimmissionen im Bebauungsplangebiet Nr. 

01-04 „Remagener Weg“ in Arzdorf“. Es kommt zu 

dem Ergebnis, dass für das Plangebiet (und den 

angrenzenden Siedlungskörper) historische 

Prägungen durch die Landwirtschaft vorliegen und 

damit die für Wohngebiete im Übergang zum 

Außenbereich relevanten Werte eingehalten werden 

können. 
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Abwägung: 

Eine Entwässerungsplanung wurde zwischenzeitlich 

erarbeitet und mit den Behörden hinreichend 

abgestimmt. Diese sollte nachrichtlich in die 

Unterlagen übernommen werden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abwägung: 

Vgl. vorangegangener Punkt.  

Die Niederschlagswasserbewirtschaftung wird nach 

zwischenzeitig erfolgter Abstimmung mit den 

Wasserbehörden über eine Rückhaltung und 

gedrosselte Einleitung in den Arzdorfer Bach 

erfolgen. Ein Bodengutachten wurde nicht erstellt 

und kann daher nicht vorgelegt werden. 

 

  

Abwägung: 

Eine überschlägige Artenschutzprüfung (ASP Stufe I) 

wurde erstellt und zum nächsten Verfahrensschritt, 

vorgelegt. 
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Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet: 

• Gebäude mit Flachdächern werden auf maximal 7,5m Gesamthöhe beschränkt. Staffelgeschosse müssen gegenüber der Fassade mindestens 

1 Meter zutrücktreten. 

• Die Festsetzung zu Solaranlagen auf Dachflächen wird ersatzlos gestrichen. 

• Ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht des Flurstücks 339 gegenüber Flurstück 340 wird ergänzt zur Sicherung der Erschließung 
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• Eine zwischenzeitig erarbeitete Entwässerungsplanung wird in den Unterlagen ergänzt 

• Eine Artenschutzvorprüfung (ASP I) wurde unter Berücksichtigung der von Seiten der Kreisverwaltung bereitgestellten Daten zur Offenlage 

erarbeitet. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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2. Rhein-Sieg-Kreis, Amt 38.10 Bevölkerungsschutz, Brandschutzdienststelle, Postfach 1551, 53705 Siegburg, Schreiben vom 

17.11.2023  

Seitens des Rhein-Sieg-Kreis, Amt 38.10 Bevölkerungsschutz wird folgende Stellung-

nahme abgegeben: 

 

 
 

 

 

Abwägung: 

Die Gemeinde Wachtberg, Stabsstelle Brand- und Zivil-

schutz, Rathausstraße 34, 53343 Wachtberg, Schrei-

ben vom 04.12.2023 teilt in ihrer Stellungnahme (vgl. 

Nr. 12) mit, dass eine ausreichende Löschwasserver-

sorgung zur Verfügung gestellt werden kann. 

Brandrisiken in der Ortslage bleiben uvnerändert. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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3. Bezirksregierung Düsseldorf, Stabsstelle Brand- und Zivilschutz, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf, Schreiben vom 

27.11.2023  

Seitens der Bezirksregierung Düsseldorf, Stabsstelle Brand- und Zivilschutz wird folgende 

Stellungnahme abgegeben: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme betrifft mögliche Risiken zum 

Vorkommen von Kampfmitteln im Plangebiet. Hierzu 

liegt auch ein separates Schreiben der Bezirksregierung 

vom 04.10.2024 vor, in welchem 

Untersuchungsergebnisse mitgeteilt, allerdings keine 

Kampfmittelfreiheit garantiert wurde. Diese sind im 

Rahmen der baulichen Ausführung hochrelevant und 

sollten daher nachrichtlich in die Unterlagen zum 

Bebauungsplan übernommen werden.  
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Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Die Unterlagen zum Bebauungsplan werden nachrichtlich um die Informationen 

ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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4. Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung Ville-Eifel, Jülicher Ring 101-103, 53879 Euskirchen, 

E-Mail vom 16.01.2024  

Seitens des Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel wird fol-

gende Stellungnahme abgegeben: 

 

derzeit versuchen wir nach besten personellen Kräften den von den Kommunen eingehenden 
Aufforderungen zur Stellungnahme nachzukommen. Für die zugesprochene Fristverlänge-
rung zur Stellungnahme bedanken wir uns.  

Gegen die vorgelegte Bauleitplanung bestehen von Seiten des Straßenbaulastträgers grund-
sätzlich keine Bedenken. 

Die geplante Erschließung des Gebietes erfolgt im Westen über den Antoniusweg sowie im 
Süden über den Remagener Weg, welcher an die L 267, Abschnitt 2 (Fritzdorfer Straße), an-
gebunden ist.  

Der nördliche Teil des Planungsgebietes grenzt an die L 123, Abschnitt 4 (Alte Landstraße), 
an freier Strecke (außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt).  

Entlang der Landesstraßen, außerhalb der Ortsdurchfahrt, gilt gem. § 25 Straßen- und Wege-
gesetz eine Anbaubeschränkungszone von 40,0 m gemessen vom äußeren Fahrbahnrand der 
Landesstraße. Sollten Maßnahmen vorgesehen sein, die gem. Landesbauordnung baugeneh-
migungsfrei sind, so entbehrt dies nicht der Genehmigung/ Zustimmung des Straßenbaulast-
trägers. Diese Aussage gilt auch für Werbeanlagen jeder Art, Hochbauten, bauliche Anlagen, 
Aufschüttungen, Abgrabungen, Einfriedungen usw. im Abstand bis zu 40,0 m vom Fahrbahn-
rand der Landesstraße. 

Entlang einer Landesstraße, außerhalb der Ortsdurchfahrt, darf insbesondere aus Gründen 
der Straßenunterhaltung zudem in einem Abstand von 10,0 m (gemessen vom Fahrbahnrand) 

 

 

 

Abwägung: 

Die Baubeschränkungszone (40 m) und eine konkret 

benannte Bauverbotszone (10 m) sind außerhalb der 

Ortsdurchfahrt nachrichtlich in die Planunterlagen zu 

übernehmen. Hierbei wird es absehbar zu einer 

geringfügigen Verschiebung des nördlichsten 

Baufensters kommen müssen. 

 

 
Ortsdurchfahrt gelb markiert1 

 
1 https://www.nwsib-online.nrw.de/ 

https://www.nwsib-online.nrw.de/
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keine Anlage errichtet werden.  

Zur Vereinfachung bitte ich die 10,0 m sowie 40,0 m Abstände in die zeichnerische Darstellung 
einzutragen. 

Im Entwurf des Bebauungsplans ist im nördlichen Plangebiet keine Verkehrsfläche vorgese-
hen. Eine Zuwegung oder Zufahrt zur L 123 an dieser Stelle erfolgt nicht. Die freie Strecke von 
Landesstraßen dient im Übrigen nicht der Erschließung. Dies ist gem. Straßen- und Wegege-
setz NRW grundsätzlich ausschließlich Gemeindestraßen vorbehalten. 

Zur L 123 ist eine durchgehende Einfriedung des Grundstückes zur freien Strecke vorzusehen. 

Für die weitere Bauleitplanung der Gemeinde Wachtberg behalte ich mir weitere Äußerungen 
vor. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erschließung des Flurstücks 339 erfolgt über das 

Flurstück 340, damit nicht über die offene Strecke, wie 

durch einen Bereich ohne Ein- und Ausfahrt bereits ver-

bindlich festgesetzt. 

 

Eine Durchgehende Einfriedung gegenüber der freien 

Strecke (Bereich ohne Ein- und Ausfahrt) sollte nach-

richtlich in die Planunterlagen übernommen werden. 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  

• Die Unterlagen werden nachrichtlich um Bauverbots- und Baubeschränkungszonen ergänzt, diese werden planerisch beachtet, ggfs. 

notwendige Verschiebungen oder Anpassungen von Baufenstern implementiert. 

• Die Planunterlagen werden um Auflagen zur Einfriedung von Grundstücken an der freien Strecke ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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5. Geologischer Dienst NRW, Landesbetrieb, 40208 Düsseldorf, Schreiben vom 30.11.2023  

Seitens des Geologischen Dienst NRW, Landesbetrieb werden folgende Stellungnahmen 

abgegeben: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

Die Informationen zur Erdbebengefährdung sind für die 

spätere bauliche Umsetzung wesentlich und sollten 

daher nachrichtlich in die Unterlagen zur Planung 

übernommen werden. 
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Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen und in 

der Ausgleichsplanung zu beachten. Diese wird zum 

nächsten Verfahrensschritt ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme sind bereits in den Hin-

weisen der Textfestsetzungen (4.5, Schutz des 

Oberbodens) enthalten. 
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Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Die Hinweise der Textfestsetzungen, sowie Begründung und Umweltbericht werden 

um die relevanten Aussagen zur Lage in einer Erdbebenzone 1 ergänzt, die Thematik des Bodenausgleichs wird in den Ausgleichsmaßnahmen 

berücksichtigt werden. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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6. Landwirtschaftskammer NRW, Gartenstraße 11, 50765 Köln, Schreiben vom 21.12.2023  

Seitens der Landwirtschaftskammer NRW wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 

Abwägung: 

Die Unterhaltung der Randeingrünung ist durch die Flä-

chenbesitzer zu gewährleisten, um Einschränkungen 

der Nutzung angrenzender landwirtschaftlicher Flächen 

zu vermeiden. Ein entsprechender Passus sollte in die 

Maßnahme aufgenommen werden. 

Beschlussvorschlag:  

Die Textfestsetzungen zur „Randeingrünung“ (3.1.2, 3.2.1) werden um eine Verantwortlichkeit der Eigentümer gegenüber der landwirtschaftlichen 

Nutzbarkeit angrenzender nachrichtlich Flächen ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

  



Seite 20, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur Aufstellung 

des Bebauungsplans Nr. 01-04 „Remagener Weg“ im Ortsteil Arzdorf, Gemeinde Wachtberg, Stand: März 2025 

 

 
 

 

 

7. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung West, PTI24 BB4, Bonner Weg 100, 53113 Bonn, E-Mail vom 

16.11.2023  

Seitens der Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik NL West wird folgende Stellung-

nahme abgegeben: 

 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentümerin 

und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik 

GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-

zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 

erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stel-

lung: 

 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 

Seitens der Deutsche Telekom Technik GmbH sind keine Baumaßnahmen geplant. 

Gegen den Bebauungsplan bestehen unsererseits keine Bedenken, jedoch bitten wir um 

Beachtung unserer bestehenden Anlagen deren Lage Sie in unserem Internetportal „Tras-

senauskunft Kabel“ einsehen können. 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de 

Beigefügter Telekom Lageplan hat eine begrenzte Gültigkeit und Änderungen an der TK 

Anlage sind möglich. 

Durch unterschiedliche Verlegetiefen und Änderungen im Verlauf der Leitungen wird kein 

Mitverschulden der Telekom Deutschland GmbH nach § 254 BGB begründet. 

Die genaue Lage der Telekommunikationslinien/-anlagen sind durch Suchgräben festzu-

stellen. 

 

 

Lageplan (fehlt bei den Stellungnahmen) 

 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

Eine erneute Prüfung der Planunterlagen zeigt, dass 

eine Leitung der Telekom unmittelbar nördlich eines 

zukünftigen Baufensters verlaufen dürfte. Da die 

Darstellungen mit einer gewissen Unsicherheit 

verbunden sind, sollten das Baufenster und der 

Garagenbereich so reduziert werden, dass 1 m Abstand 

vom eingetragenen Leitungsverlauf eingehalten 

werden. Die Leitungsrechte sollten entsprechend 

erweitert werden, um die Möglichkeit einer Wartung 

der Leitung sicherstellen zu können. 

 

 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
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Reduktion Baufenster (und Garagen) auf rote Linie 

Beschlussvorschlag:  

Die Planzeichnung wird so angepasst, dass Leitungsrechte für die Versorger auf 1m Abstand von der Telekomleitung erweitert werden, das 

Baufenster mit Garagenbereich wird entsprechend verkleinert. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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8. e-regio GmbH & Co. KG, Netzplanung Gas / Wasser, Rheinbacher Weg 10, 53881 Euskirchen, E-Mail vom 19.12.2023  

Seitens der e-regio GmbH wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

als Eigentümerin des Erdgas-Versorgungsnetzes teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits 

gegen das beabsichtigte Verfahren keine Bedenken bestehen, solange der Bestand unserer 

Leitungsanlagen gewährleistet wird. Innerhalb des dargestellten Planbereiches sind teil-

weise Leitungsanlagen der e-regio zur Erdgas-Versorgung vorhanden. 

 

Hinweis zu Baumstandorten / Bepflanzungen: 

Wir weisen darauf hin, dass eventuell geplante Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere das 

Anpflanzen von Bäumen, grundsätzlich außerhalb von Leitungstrassen anzustreben sind. 

Weitere Informationen hierzu enthält das technische Merkblatt DVGW GW 125 "Bäume, 

unterirdische Leitungen und Kanäle", aktualisiert erschienen im Februar 2013, ergänzt 

durch das Beiblatt zu GW 125, erschienen im März 2016. 

Es gilt, Präventivmaßnahmen zu ergreifen zum Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen 

vor dynamischen und statischen Belastungen durch Baumwurzeln. Der Präventivschutz 

reicht von der Baumart-Auswahl bis zu sinnvollen und wirksamen technischen Schutz-

maßnahmen. Zu den kritischen Baumarten zählen nach derzeitigem Kenntnisstand: Ahorn, 

Götterbaum, Rosskastanie, Pappel, Platane und Blauzeder. Wir bitten, dies bei der Auf-

stellung der Pflanzliste entsprechend zu berücksichtigen. 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. Die 

Anlagen der e-regio befinden sich im bereits exis-

tierenden Antoniusweg, der Bestand ist entsprechend 

sichergestellt. Die Hinweise zu Bepflanzungen sind im 

Rahmen der späteren Ausführungsplanung zur 

Erschließung zu beachten. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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9. Vodafone West GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, E-Mail vom 11.12.2023  

Seitens der Vodafone West GmbH wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich 

bei Bedarf mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird.  

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunternehmen anzufordern. 

Unsere kostenlose Vodafone West-Planauskunft ist erreichbar via Internet über die Seite  

 

https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planaus-

kunft/planauskunft.html 

Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskünfte einholen.  

 

Bitte beachten Sie eine weitere Planauskunft für Bestandsnetz der Vodafone GmbH und Vodafone 

Deutschland GmbH anzufordern unter:  

https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WelcomePage.aspx 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere obenste-

hende Vorgangsnummer an. 

 

Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder 

eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vodafone-Gesell-

schaften trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bishe-

rigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschul-

digen. 

 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme verweist auf das Planaus-

kunftsportal von Vodafone. Im und um das 

Plangebiet sind offenbar keine Leitungen von 

Vodafone vorhanden. Eine Betroffenheit 

ergibt sich daher nicht. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

  

https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/planauskunft.html
https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/planauskunft.html
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WelcomePage.aspx
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10. BUND Rhein-Sieg, Steinkreuzstraße 4, 53757 St. Augustin, Schreiben vom 19.12.2023  

Seitens des BUND Rhein-Sieg werden folgende Stellungnahmen abgegeben: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

 

 

 

 

 

 

Die Planungshoheit liegt bei den Gemeinden. Vor-

liegend folgt die planungsrechtliche Entwicklung 

den Vorgaben der übergeordneten Planungs-

ebene, dem Flächennutzungsplan von Wachtberg.  

 

Eine Erweiterung des Siedlungskörpers von Arz-

dorf erfolgt aufgrund eines Mangels an Bauland. 

Es ist aktuell unklar, wann der Eigentümer des un-

mittelbar westlich des Plangebiets befindlichen 

Flurstücks eine bauliche Entwicklung anstrebt. 

 

 



Seite 25, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur Aufstellung 

des Bebauungsplans Nr. 01-04 „Remagener Weg“ im Ortsteil Arzdorf, Gemeinde Wachtberg, Stand: März 2025 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. 

Eine Verträglichkeit der Ausgliederung des 

Plangebiets aus dem Landschaftsschutzgebiet ist 

im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung 

(Flächennutzungsplan) nachgewiesen worden. 

 

 
 

 

 

Abwägung: 

Die wohnbauliche Entwicklung in der Gemeinde 

muss der Umgebung angemessen und bedarfs-

gerecht erfolgen. Die ist mit der vorliegenden 

Planung der Fall: 
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• Die beschriebene Bauweise erreicht eine ver-

dichtete Baunutzung gegenüber dem angren-

zenden Bestand bei Berücksichtigung dessen 

optischen Erscheinungsbilds. 

• Die Flächennutzung ist mit der für Wohnge-

biete typischen und der Baunutzungsverord-

nung entsprechenden Grundflächenzahl von 

0,4 begrenzt, eine Festsetzung zur Begrü-

nung der nicht überbauten Flächen besteht. 

• Eingriffe in den Naturhaushalt durch den Ver-

lust von Flächen wird im Rahmen eines Aus-

gleichskonzepts bzw. Zugriffs auf Ökokon-

toflächen ausgeglichen. 

• Die Planung muss dem tatsächlichen Bedarf 

entsprechen. Eine rechtliche Sicherung von 

Flächen, die aufgrund zu weit gehender Ein-

schränkungen im Endeffekt nicht nachgefragt 

werden, ist nicht sinnvoll. 
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Abwägung: 

Die Planungen sind mit dem bewirtschaftenden 

Landwirt abgestimmt. Aufgrund der insgesamt 

eher geringen Flächenverluste an einer bereits 

bestehenden Erschließung ist nicht von erheb-

lichen Auswirkungen auf die Landwirtschaft 

auszugehen.  

 

Der Ortsteil Arzdorf ist vollständig von 

landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben. 

Eine Entwicklung in den Außenbereich führt damit 

zwingend zu einem Verlust von landwirtschaftlich 

genutzten Flächen. 

 

Zur Thematik der Innenpotenziale wird auf 

Punkt 1 der Abwägung zu dieser Stellungnahme 

verwiesen. 
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Abwägung: 

Es wird auf S.40 des Umweltberichts und die dort 

abgebildete Hochwassergefahrenkarte verwie-

sen. Das Plangebiet befindet sich erheblich über 

dem Niveau der Alten Landstraße, deren Damm 

im beschriebenen Starkregenereignis zu einem 

Rückstau des Arzdorfer Bachs und damit 

erheblichen Überschwemmungen sorgte. Eine 

relevante Betroffenheit durch Hochwasser (und 

Starkregen) ist nicht zu erkennen. Eine 
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Versickerung von Wasser ist bei extremen 

Regenereignissen nicht mehr in relevantem Maß 

möglich, im Gegenteil wird mit einer eigenen 

Entwässerungsplanung die Regenwasserrück-

haltung verbessert. 

 

 
 

 

 

Abwägung: 

Lokale Temperaturerhöhungen durch Versiege-

lungen sind unausweichlich im Rahmen baulicher 

Entwicklung und unterliegen der planerischen 

Abwägung. Dies gilt sowohl im Falle einer 

Nachverdichtung im Innenbereich, als auch einer 

Entwicklung im Außenbereich. Mit einer 

Begrenzung auf eine Grundflächenzahl von 0,4 

und einer verpflichtenden Begrünung nicht 

überbauter Bereiche, sowie die Nutzung bereits 

bestehender Erschließung werden die Effekte 

minimiert. 

 

 

 

Abwägung: 

Die Planung sieht eine einzeilige Bebauung an 

einer bestehenden Erschließung mit randlicher 

Eingrünung vor. Leitstrukturen für Fledermäuse 

werden damit erhalten und sogar verbessert. 

 

Bäume sind von der Planung nicht in 

planungsrechtlich relevanter Weise betroffen, 

damit sind auch keine Arten, welche auf Bäume 

als Lebensraum (z. B. zur Nutzung als Nistplatz, 

Fortpflanzungsstätte) angewiesen sind, 

betroffen. Sollte ein Rückbau von bestehenden 
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Gebäuden geplant sein, gilt vom Bebauungsplan 

unabhängig das Bundesnaturschutzgesetz mit 

dem Artenschutzparagraphen 44. 

 

Die Planung führt keine grundsätzlich neuen 

Flächennutzungen ein. Tatsächlich findet eine 

Einbeziehung eines 22 m breiten Streifens 

(Allgemeines Wohngebiet) in den Innenbereich zur 

Schaffung einer Wohnbebauung statt. 

Naturgemäß erweitert sich der Wirkraum des 

Siedlungskörpers damit ebenfalls um die 

entsprechenden 28 m (Allgemeines Wohngebiet 

und Gartenflächen). Betroffen sind dabei die 

selben Flächentypen wie im Bestand und das für 

das Plangebiet relevante MTB (Messtischblatt) 

5308, Quadrant 4 zur Prüfung des Artenspek-

trums innerhalb der ASP I). Dieses führt den 

Steinkauz nicht als vorkommende Art auf. Er kann 

aufgrund der Hinweise aber in die Art-für-Art 

Betrachtung der ASP I mit aufgenommen werden. 

Das Plangebiet wird aktuell überwiegend von 

einer Ackerfläche eingenommen. Die artenschutz-

rechtlich relevanten Bäume im Norden des 

Plangebiets werden in der Planung erstmalig zum 

Erhalt festgesetzt. Eine besondere Relevanz der 

Ackerfläche als Jagdgebiet für die Art ist nicht 

gegeben, da sie weder eine kurzrasige Viehweide 

noch eine Streuobstwiese bzw. -garten oder 

anderweitig geeignete Nahrungsfläche darstellt.  

 

Das potenzielle Vorkommen von Feldlerche und 

Rebhuhn wird in der ASP I bereits betrachtet. 
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Beide Arten gelten als empfindlich gegenüber 

Vertikalstrukturen, welche vergrämend auf die 

Arten wirken. Solche liegen durch die unmittelbar 

angrenzende bzw. im Gebiet bereits vorhandene 

Bebauung sowie zahlreiche umliegende Baum-

gruppen vor. Eine besondere Relevanz für die 

Arten ist aufgrund der direkten Siedlungsnähe, 

der umgebenden Wegestrukturen und aufragen-

den Vertikalstrukturen nicht zu erwarten. 

Beschlussvorschlag:  

• Die Unterlagen werden um Ausführungen zum Baulandpotenzial und der Nachfrage an Bauland ergänzt. 

• Die Unterlagen werden um Ausführungen zum Steinkauz ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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11. NABU Kreisgruppe Bonn, Waldstraße 31, 53913 Swisttal, Schreiben vom 13.12.2023  

Seitens der NABU Kreisgruppe Bonn werden folgende Stellungnahmen abgegeben: 

 

 
 

 

 
 

 

 

Abwägung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Festsetzung von Zisternen (Einrichtungen zur Nie-

derschlagswassernutzung) in nicht möglich (vgl. Urteil 

Bundesverwaltungsgericht vom 30. August 2001 (4 

CN 9.00 -, BWGZ 2002, S. 42 ff.)). Hier kann nur an 

die Bauherrenschaft appelliert werden. 
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Abwägung: 

Die Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union sieht 

in der Tat den Schutz aller heimischen Vogelarten vor. 

Dabei findet im Rahmen der Artenschutzprüfung (vgl. 

Inhalt derselben) eine Abschichtung von Arten 

entsprechend ihrer Gefährdung und Schutzrelevanz 

vor. Sog. Allerweltsarten, welche in der Betrachtung 

der ASP I nicht artspezifisch geprüft werden, sind auch 

nach Umsetzung der Planung nicht in ihrem Bestand 

gefährdet. Für Kulturfolgende, störungsunempfindliche 

Arten stellt das Plangebiet auch noch nach Umsetzung 

ein Habitat durch die Gartenstrukturen dar.  

 

Der Steinkauz ist in den für die ASP I heranzuziehenden 

Daten des MTB (Messtischblatt) 5308, Quadrant 4, 

nicht erfasst. Er kann nachträglich aufgrund der 

Hinweise mit in die Prüfung innerhalb der ASP I 

aufgenommen werden. Für eine vorläufige Bewertung 

wird auf die Abwägung der Stellungnahme des BUND 

verwiesen (s. oben).  

 

Da durch die Planung kein Eingriff in potenzielle 

Fledermausquartiere erstmals vorbereitet wird, ist eine 

Erfassung vorkommender Arten für das Projekt 

obsolet. Es findet eine Veränderung von Nahrungs-

/Jagdhabitaten statt, welche aufgrund der Nutzung der 

Ackerflächen aber ohnehin bereits eine geringe 

Eignung aufweisen. 
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Abwägung: 

Es ist anzunehmen, dass mit den „Abstandsflächen“ 

die Gartenfläche gemeint sind. (SPE = Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft). Die Planung sieht die 

Schaffung von Gartenflächen als Grünflächen im 

Übergangsbereich zur offenen Landschaft vor, ein 

konkreter Ausgleich ist in diesem Bereich dagegen 

nicht vorgesehen. Es handelt sich auch nicht um eine 

im Sinne des Nachbarschaftsrechts relevante 

Abstandsfläche. Eine Ausgleichsfläche ist unmittelbar 

östlich des Plangebiets in Form einer Randeingrünung 

vorgesehen. 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, ergänzend zum Beschluss im Rahmen der Stellungnahme des BUND Rhein-Sieg wird der Steinkauz 

noch explizit in die zu bewertenden Arten aufgenommen.  

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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12. Gemeinde Wachtberg, Stabsstelle Brand- und Zivilschutz, Rathausstraße 34, 53343 Wachtberg, Schreiben vom 

04.12.2023  

Seitens der Gemeinde Wachtberg, Stabsstelle Brand- und Zivilschutz wird folgende Stel-

lungnahme abgegeben: 

 

 
 

 

 

Abwägung: 

Eine ausreichende Löschwassermenge kann im 

Plangebiet absehbar zur Verfügung gestellt werden, 

Brandrisiken in der Ortslage bleiben uvnerändert. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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13. RSAG AöR, Pleiser Hecke 4, 53721 Siegburg, Schreiben vom 24.11.2023  

Seitens der RSAG AöR, Siegburg wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 
 

 

Abwägung: 

Die Planung sieht eine Ringerschließung über 

Antoniusweg und Remagener Weg vor, ein 

Rückwärtsfahren wird für die Müllbeseitigung nicht 

erforderlich sein. Die konkrete Straßenausgestaltung 

wird im Rahmen der entsprechenden Ausführungs-

planung erfolgen. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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14. Kath. Kirchengemeinde St. Augustin-Wachtberg, Am Bollwerk 7, 53343 Wachtberg-Berkum, Schreiben vom 23.11.2023  

Seitens der Kath. Kirchengemeinde, Liegenschaftsausschuss wird folgende Stellungnahme abge-

geben: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

 

 

 

 

 

Vorliegend wurde ein Angebotsbebauungsplan 

gewählt, um eine ausreichende Planungsfrei-

heit zu gewähren. Vorgaben zu verwendenden 

Materialien und Heizungen können nach aktuel-

lem Stand nicht festgesetzt werden. Entspre-

chende Regelungen können unabhängig vom 

Bebauungsplan über städtebauliche Verträge 

erfolgen. 

 

Der Vorschlag kann von der Gemeinde unab-

hängig vom Bebauungsplan diskutiert und ggfs. 

implementiert werden. Eine entsprechende Ent-

scheidung ist spätestens vor Beginn der Aus-

führungsplanung des Straßenraums zu treffen 

und Feuerwehr sowie lokalem Entsorger abzu-

stimmen. 

 

Eine Wahl der späteren Bewohner kann nicht im 

Rahmen des Bebauungsplans erfolgen. In den 

Festsetzungen ist eine Begrünung der nicht 

überbauten Flächen bereits festgesetzt (2.3). 
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Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, an der Planung wird festgehalten. Über die vorgebrachten Aspekte kann unabhängig vom 

vorliegenden Bebauungsplanverfahren zu einem späteren Zeitpunkt im Zuge der konkreten Straßenplanung beraten werden. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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15. LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Abteilung Denkmalschutz/ Praktische Bodendenkmalpflege, Endenicher 

Straße 133, 53115 Bonn, E-Mail vom 07.02.2024  

Seitens der Gemeinde Wachtberg, Stabsstelle Brand- und Zivilschutz wird folgende Stel-

lungnahme abgegeben: 

 

auf die o. g. Bauleitplanung wurde ich durch einen interessierten Bürger aufmerksam ge-

macht. Eine Beteiligung des LVR-Amts für Bodendenkmalpflege im Rheinland als Denk-

malfachamt und Träger öffentlicher Belange erfolgte bisher nicht. 

  

In Wachtberg-Arzdorf soll durch Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 01-04 „Remagener 

Weg“ ein neues Wohngebiet realisiert werden. 

  

1967 wurden bei Kanalbau- und Ausschachtungsarbeiten im Bereich des Remagener 

Wegs/Servatiuswegs etwa 140 hallstattzeitliche Keramikfragmente geborgen, die ein ein-

deutiger Hinweis auf eine metall-zeitliche Siedlung sind (OA 1967/0046). Eine Begrenzung 

der Siedlung konnte bislang noch nicht ermittelt werden. 

  

Metallzeitliche Siedlungsreste sind regelmäßig nur noch an den als Verfärbungen erhalte-

nen Resten ehemaliger Holzhäuser und Abfallgruben sowie der darin befindlichen zeittypi-

schen Keramik nachweisbar. Schon wenige bei Oberflächenbegehungen aufgesammelte 

Keramikfunde aus dieser Zeit lassen auf einen Siedlungsplatz schließen, da die Keramik 

aufgrund der Brennweise nicht sehr haltbar war und im Lauf der Zeit natürlich verwittert 

ist. Aus den umfangreichen Forschungen in den Braunkohletagebaugebieten der rheini-

schen Lössbörden lässt sich heute ein recht einheitlichen Bild des eisenzeitlichen Sied-

lungstypus (Streuhofsiedlungen) beschreiben. Es handelt sich um weitflächige Siedlungs-

areale von bis zu mehreren Hektar Fläche, auf denen mehrere, nicht unbedingt gleichzei-

tige Gehöfte standen. Diese wiesen vorwiegend vier, sechs, acht oder neun Pfosten auf 

und dienten als Speicher, Stall- und Wohngebäude. 

  

Demnach ist davon auszugehen, dass sich im Plangebiet bedeutende Bodendenkmalsub-

stanz erhalten hat, die bei Realisierung der Planung zwangsläufig beeinträchtigt bzw. zer-

stört würde. Gegen die Planung bestehen deshalb zunächst Bedenken.  

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen und zu 

berücksichtigen. Es wurde zwischenzeitig eine 

Untersuchung zur archäologischen Situation mit 

folgenden Ergebnissen durchgeführt: 

 

„Die Verteilung der Oberflächenfunde zeigte keine be-

sonderen Auffälligkeiten. Die Anzahl der Funde aus den 

frühen Epochen war zu gering, um einen möglichen 

Fundplatz zu lokalisieren. Die Funde vom Mittelalter bis 

in die Neuzeit zeigten den üblichen Dungschleier. Auch 

im Rahmen des Sondagenprogramms wurden bei Ab-

trag der kolluvialen Auflagen keine archäologischen Be-

funde erfasst.“ Wachtberg-Arzdorf B-Plan Nr. 01-04 

PR 2024/0802 Abschlussbericht, Archaeonet GbR, 

53115 Bonn, Februar 2025 

 

Es bestehen damit keine Konflikte mit Bodendenkmä-

lern. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Im Rahmen der durchzuführenden Umweltprüfung sind auch die Auswirkungen des Vor-

habens auf das archäologische Kulturgut (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB) zu ermitteln, 

zu beschreiben und zu bewerten (§ 2 Abs. 4 BauGB). Darüber hinaus sind die Belange des 

Denkmalschutzes und die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 und 

5 BauGB) bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen und mit dem ihnen 

zukommenden Gewicht in die Abwägung einzustellen. Voraussetzung hierfür ist ebenfalls 

die Ermittlung und Bewertung der Betroffenheit dieser Belange im Rahmen der Zusam-

menstellung des Abwägungsmaterials (§ 2 Abs. 3 BauGB). Der Schutz von Bodendenk-

mälern ist dabei nicht von der Eintragung in die Denkmalliste abhängig (§ 5 Abs. 2 DSchG 

NRW). 

  

Im vorliegenden Fall ist zunächst eine Ermittlung und Konkretisierung der archäologischen 

Situation als Grundlage für die Umweltprüfung zwingend erforderlich. Das Ergebnis ist im 

Umweltbericht darzulegen und bei der Abwägung zu berücksichtigen. Umfang und Detail-

lierungsgrad der Umweltprüfung sind aus den vorgenannten Gründen entsprechend fest-

zulegen. 

  

Die archäologische Befundsituation im Plangebiet ist durch qualifizierte archäologische 

Prospektionsmaßnahmen zunächst abschließend zu klären. Zu überprüfen ist die Fläche 

hinsichtlich der Existenz von Bodendenkmälern. Art, Erhaltung und Ausdehnung bzw. Ab-

grenzung und damit die Denkmalqualität i.S.d. § 2 Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG 

NRW) der ggf. nachgewiesenen Bodendenkmäler sind festzustellen. Das Ergebnis ist im 

Umweltbericht darzulegen.  

  

Erst auf der Grundlage entsprechender Ergebnisse wird sich abschließend beurteilen las-

sen, ob bzw. inwieweit mit der Planung negative Auswirkungen auf das archäologische 

Kulturgut verbunden sind und ob bzw. inwieweit dem geplanten Vorhaben Belange des 

Bodendenkmalschutzes möglicherweise entgegenstehen und eine planerische Rücksicht-

nahme erforderlich machen. Der Zielsetzung des Denkmalschutzgesetzes NW (§ 1 iVm § 

3 DSchG NW), Bodendenkmäler im öffentliches Interesse zu erhalten und vor Gefährdung 

zu schützen, sowie dem Planungsleitsatz des § 14 Abs. 3 DSchG NW ist dabei Rechnung 
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zu tragen. Dieses Ziel gilt es, durch geeignete, die Bodendenkmalsubstanz langfristig si-

chernde Darstellungen und Festsetzungen zu erreichen.  

  

Ich bitte zu berücksichtigen, dass für die Durchführung der notwendigen archäologischen 

Untersuchungen eine Erlaubnis gem. § 15 Abs. 1 DSchG NRW erforderlich ist, die die 

Obere Denkmalbehörde im Benehmen mit mir erteilt. Dem entsprechenden Antrag ist re-

gelmäßig ein Konzept des mit der Ausführung Beauftragten beizufügen. Eine Liste archä-

ologischer Fachfirmen ist zu Ihrer Information beigefügt. 

  

Meine abschließende Stellungnahme im Bauleitplanverfahren werde ich Ihnen nach Vor-

liegen des Ergebnisses der archäologischen Prospektion zukommen lassen. 
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16. Gemeindewerke Wachtberg, AÖR, Auf dem Krummgraben 5, 53343 Wachtberg, Schreiben vom 13.02.2024  

Seitens der Gemeindewerke Wachtberg wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Abwägung: 

Die Entwässerungsplanung entspricht den Vorgaben. 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme betrifft die spätere Ausführung und 

ist zu beachten. Eine Anpassung der Planungsunterla-

gen ist nicht erforderlich. 

 

 

Abwägung: 

Die Entwässerungsplanung sieht Folgendes zur Regen-

wasserbewirtschaftung vor (Dunkelblaue Linien): 
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Abwägung: 

Eine Abstimmung mit den Behörden ist erfolgt, die Ent-

wässerungsplanung wurde entsprechend entwickelt. 
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Abwägung: 

Die Darstellung zeigt, dass von Starkregen keine rele-

vanten Auswirkungen auf das Plangebiet anzunehmen 

sind. 

 

Aufgrund der Entwässerungsplanung (Regenrückhal-

tung) kommt es zu keinen relevanten Auswirkungen 

des Plangebiets auf Dritte. 

 
 

Abwägung: 

Eine Festsetzung von Zisternen im engeren Sinne (Nut-

zung von Regenwasser) ist in einem Bebauungsplan 

aufgrund fehlender Rechtsgrundlage nicht möglich. 

Eine Begrünung hierfür besonders geeigneter Dächer 

(Flachdächer) ist bereits in den Festsetzungen enthal-

ten. 



Seite 45, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur Aufstellung 

des Bebauungsplans Nr. 01-04 „Remagener Weg“ im Ortsteil Arzdorf, Gemeinde Wachtberg, Stand: März 2025 

 

 
 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. Der 

Bau von Zisternen betrifft die spätere Ausführung.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich 
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Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Kommunen ohne Anregungen oder Bedenken 

 

1. Bezirksregierung Köln, 50606 Köln, Schreiben vom 21.12.2023 

2. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, 

Schreiben vom 09.01.2024 

3. Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR, Fraunhoferstraße 20, 53343 Wachtberg, Schreiben vom 

17.11.2023 

4. Einzelhandelsverband Bonn - Rhein-Sieg – Euskirchen e.V., Am Hof 26a, 53113 Bonn, Schreiben vom 16.11.2023 

5. Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn, Schreiben vom 26.10.2024 

6. Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Krewelstraße 7, 53783 Eitorf, Schreiben vom 17.11.2023 

7. Amprion GmbH, Asset Management, Bestandssicherung Leitungen, Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund, E-Mail vom 

20.11.2023 

8. Westnetz GmbH, Kuchenheimer Straße 1-3, 53881 Euskirchen, Schreiben vom 19.12.2023 

9. Wahnbachtalsperrenverband f.d. Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahr, Siegelsknippen, 53721 Siegburg, E-Mail vom 30.11.2023 

10. Gemeinde Wachtberg, Fachbereich 65 Hoch- und Tiefbau, Rathausstraße 34, 53343 Wachtberg, Schreiben vom 18.12.2023 

11. enewa, Am Wachtbergring 2a, 53343 Wachtberg, Mail vom 14.11.2023 
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II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 
 

1. Bürgerbeteiligung am 05.12.2023, Protokoll vom 04.01.2024  

Seitens der Bürger wird folgende Stellungnahme in Form eines Protokolls abgegeben: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Abwägung: 

 

 

Die Festsetzung ermöglicht eine freie Wahl zwischen 

Bäumen 1. und 2. Ordnung, sowie Obstgehölzen. 

Grenzabstände von 1,5 m gegenüber Grundstücken 

Dritter wären einzuhalten, sodass bereits eine Grund-

stücksbreite von 3 m die Pflanzung eines Kernobstbau-

mes ermöglichen würde. Eine Umsetzbarkeit ist damit 

absehbar möglich. 
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Eine Festsetzung einzelner Baufenster ist möglich, limi-

tiert jedoch deutlich die planerische Freiheit und eine 

bedarfsgerechte Nutzung der zur Verfügung stehenden 

Flächen. Der beschriebene, große Einzelbau ist in der 

Tat nach aktuellem Planungsstand möglich, jedoch äu-

ßerst unwirtschaftlich. 

 

 

Eine konkrete Straßenplanung erfolgt im Anschluss an 

das Bauleitplanverfahren. 

 

Es wird auf die Aussage der Verwaltung verwiesen. 

 

 

Die Verlängerung des Remagener Wegs erfolgt über 

eine Festsetzung, um eine eventuell in Zukunft erfol-

gende Siedlungserweiterung Richtung Osten plane-

risch zu ermöglichen. Zufahrtsregelungen und Ver-

kehrsberuhigungsmaßnahmen können unabhängig 

vom vorliegenden Bauleitplanverfahren im Rahmen der 

späteren Ausführungsplanung der Straßenverkehrsflä-

chen erfolgen. 
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Eine Ringerschließung stellt die erschließungstechnisch 

simpelste und effektivste Lösung dar. 

 

Baumaterialien können nicht im Rahmen des vorliegen-

den Bebauungsplans festgesetzt werden. 

 

Eine Stellungnahme des LVR-Amts liegt vor (Nr. 15), 

auf diese wird verwiesen. 

 

Eine Entwässerung des Plangebiets im Freispiegel (also 

ohne Pumpen) ist möglich. Die Starkregenhinweiskarte 

des Landes zeigt für das Gebiet keine relevanten An-

stauhöhen, eine Überflutungsgefahr ist entsprechend 

absehbar nicht gegeben (vgl. auch S. 41 Umweltbe-

richt). Zwischenzeitig wurde ein Entwässerungskon-

zept zur Niederschlagswasserbewirtschaftung mit ge-

drosselter Einleitung in den Arzdorfer Bach erarbeitet. 

 

 

Es wird auf die Aussage der Verwaltung verwiesen. 
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Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen, an der Planung wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB 
 

1. Stadtverwaltung Meckenheim, Fachbereich 61 Stadtplanung Liegenschaften, Postfach 1180, 53333 Meckenheim, Schreiben 

vom 30.11.2023  

Seitens der Stadtverwaltung Meckenheim, FB 61 Stadtplanung Liegenschaften wird fol-

gende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen, es 

bestehen keine Bedenken. Ein Beschluss ist nicht 

erforderlich. 

 


